
Teil A1: Planzeichnung
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LH  3,5

IV

A B

Planzeichenerklärung

I   Zeichnerische Festsetzungen

Planungsrechtliche Festsetzungen nach BauGB, BauNVO und PlanzV

Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

     MK   Kerngebiete (§ 7 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 BauNVO)

  z.B. IV     Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

 z.B.  IV     Zahl der Vollgeschosse zwingend

z.B. III - IV Zahl der Vollgeschosse  als Mindest- und Höchstmaß

z.B. OK 10,8 m  Oberkante der baulichen Anlage in Metern, zwingend

z.B. + 2.70       Höhenlage der Bauteile in Metern über Oberkante

    Fertigfußboden der Ebene 0

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22 und 23 BauNVO)

       a abweichende Bauweise

     Baulinie

Baugrenze

Bezeichnung von Punkten auf der Baulinie

Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung sowie der

Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

                        Straßenverkehrsflächen

Ein- und Ausfahrtbereiche

Durchgang über Verkehrsfläche

z.B.:  LH  3,5     Lichte Höhe in Metern als Mindestmaß

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern

und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Sonstige Planzeichen

Besonderer Nutzungszweck von Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB)

Nutzungszweck: Parkhaus

Mit einem Gehrecht  zugunsten der Landeshauptstadt Erfurt zur Nutzung

durch die Allgemeinheit zu belastende Fläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 Bau GB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen bzw. von Baugebieten

(§ 1 Abs. 4 BauNVO)

      5,0 Vermaßung in Meter

Schnittlinie

II   Zeichnerische Hinweise und Planzeichen ohne Festsetzungscharakter

Vorhandene Bebauung

Vorhandene Flurstücksgrenzen

Vorhandene Gemarkungsgrenzen

Vorhandene Flurstücksbezeichnungen

Höhenlage des Geländes als Höhenmesspunkt in m ü.NHN

   OFF           Oberkante Fertigfußboden

   OKM           Oberkante Mauer

   OKD           Oberkante Dach

196.40 NHN           Höhenangabe in m ü. NHN

      E1           Bezeichnung des Geschosses, z.B. Ebene 1
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PLÄNE SIND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. KOPIEREN, VERVIELFÄLTIGEN UND WEITERGABE AN DRITTE NUR MIT VORHERIGER GENEHMIGUNG DES ENTWURFSVERFASSERS STATTHAFT.
Gestaltungsvorschlag Fassade Parkhaus Reglermauer
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Teil A2: Zeichnerische Festsetzungen nach § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO und § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB
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